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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Zu Boden, Natur und Landschaft:  

Das Plangebiet befindet sich zwar im Außenbereich, grenzt jedoch direkt an eine vorhandene 

Siedlungsstruktur an. Südlich befindet sich Wohnbebauung und östlich eine Kleingartenan-
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lage. Zur Schaffung von Planungsrecht in Außenbereichen, ist soweit städtebaulich erforder-

lich, eine Änderung des Flächennutzungsplanes durchzuführen und einen Bebauungsplan auf-

zustellen. Aufgrund des Bedarfs an Kitaplätzen in Hitdorf und den umliegenden Stadtteilen 

und den fehlenden Alternativ-Standorten, stellt die Kita einen öffentlichen Belang dar und die 

Aufstellung der Bauleitpläne ist gerechtfertigt. 

Der Neubau einer Kita führt zwangsläufig zur Versiegelung einer bislang unbebauten Fläche. 

Aspekte des Klimaschutzes sind ein wichtiger Bestandteil der Bauleitplanung und finden auch 

ausreichend Berücksichtigung in der Planung. Hierzu werden auf Ebene des parallel betriebe-

nen Bebauungsplans Festsetzungen bezüglich umfangreicher Begrünungsmaßnahmen, wie 

beispielweise die Begrünung von Flachdächern und das Anlegen von Grünflächen, getroffen.  

Im Rahmen der Bauleitpläne wurde zudem jeweils ein Umweltbericht erstellt, der unter ande-

rem die Auswirkungen der Planung auf die relevanten Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Fläche, 

Boden, Wasser, Luft und Klima sowie gegenseitige Wechselwirkungen betrachtet. Die Be-

schreibung und Bewertung der Belange des Umweltschutzes sind gemäß den Vorgaben des § 

1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in den Umweltbericht eingearbeitet worden. Insgesamt ist durch die 

geplante Nutzungsänderung von keinen erheblichen negativen Beeinträchtigungen zu rech-

nen. 

Zusätzlich wurde auf Ebene des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens ein land-

schaftspflegerischer Begleitplan (LBP) erstellt, dessen Ergebnisse in die Planung eingeflossen 

sind. Im Ergebnis geht ein positiver ökologischer Gesamtwert mit der Planung einher.  

Zu Überschwemmungsgebiet: 

Das Plangebiet liegt nicht in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet. Lediglich im 

Falle eines extremen Hochwasserereignisses, welches statistisch gesehen seltener als alle 100 

Jahre zu erwarten ist, wird ein Großteil des Plangebietes überschwemmt. Innerhalb der textli-

chen Festsetzungen zum des parallel betriebenen Bebauungsplan wird auf die überschwem-

mungsgefährdeten Bereiche sowie auf eine hochwasserangepasste Bauweise hingewiesen. 

Eine hochwasserangepasste Bauweise wird durch das Bauvorhaben berücksichtigt 

Zu Versickerung: 

Das im Bereich der Gemeinbedarfsfläche anfallende Niederschlagswasser wird über Versi-

ckerungsrigolen im Bereich der Parkplatzfläche sowie im südwestlichen Bereich der Außen-

spielfläche versickert werden. Ein Anschluss an die Kanalisation ist für das Niederschlags-

wasser nicht vorgesehen. Verbindliche Regelungen hierzu werden im Rahmen des städtebau-

lichen Vertrags getroffen.  

Zu Erdbebengebiet:  

Das Plangebiet liegt in Erdbebenzone 1 gemäß der Karte der Erdbebenzonen in Deutschland.  

Die Erdbebenzone 1 erstreckt sich nicht nur auf den Geltungsbereich der 28. Änderung des 

FNP, sondern über beträchtliche Teile des Stadtgebiets von Leverkusen, darunter die gesamte 

nähere Umgebung. Es liegen keine Hinweise über eine besondere Gefahr im Geltungsbereich 

der 28. Änderung des FNP vor. Zur Berücksichtigung des erdbebensicheren Bauens wird in 

den textlichen Hinweisen zum parallel betriebenen Bebauungsplan auf die Erdbebenzone 1 

sowie auf entsprechende DIN-Normen zum Hochbau verwiesen. 

Zu CO2-Bilanz: 

Die Rechtsprechung zur Erstellung einer THG-Bilanzierung bzw. CO2-Bilanz betrifft die 

Ebene der Vorhabenzulassung, nicht aber die Ebene der Bauleitplanung. Insbesondere bei An-

gebotsbebauungsplänen sowie bei Flächennutzungsplänen, bei denen häufig noch keine Ge-

wissheit über das zu errichtende Vorhaben besteht, ist eine konkrete CO²-Bilanzierung nicht 
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möglich. Eine Bilanzierung ist auf Ebene des Bauleitplanverfahrens nicht vorgesehen und 

auch nicht erforderlich.  

Zu Bedarf an Kita-Plätzen:  

In Leverkusen besteht ein nachgewiesener, hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht 

jedoch ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der Ver-

antwortung, der örtlichen Bevölkerung ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Mit 

Vollendung des ersten Lebensjahres besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in 

einer Kindertageseinrichtung oder einer Kindertagespflege.  

Grundsätzlich erfolgt durch Politik und Verwaltung eine Veröffentlichung der Kita-Standorte, 

um diesbezüglich eine Transparenz und Information herzustellen.  

Mit den vorangegangenen Bedarfsplanungen der Kindertagesbetreuung ergibt sich weiterhin 

ein Platzdefizit im Stadtgebiet Leverkusen. Die Bedarfsplanung für das Stadtgebiet Lever-

kusen sowie für die einzelnen Bezirke wird jährlich fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung 

für die Kindertagesbetreuung wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt.  

Zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur prognostizierten Bevölkerungsent-

wicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert auf den Ergebnissen der Vorausberech-

nung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die 

aktuelleren Zahlen der Stadt Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Be-

völkerungszahlen seit dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 

Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer Wohngebiete im 

Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in eben diesen eine steigende Be-

völkerungszahl zeigen wird, die bisher in der Prognose nicht berücksichtigt werden konnte.  

Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst wohnortnah zu 

vergeben. Eine Regelung zur Aufnahmeentscheidung kann auf Ebene der 28. Änderung des 

FNP nicht erfolgen. Damit ergeben sich unterschiedlichste Fluktuationen zwischen den Stadt-

teilen. 

Darüber hinaus fließt die durch den Rat der Stadt Leverkusen festgelegte Versorgungsquote 

von 60 % im Bereich der unter 3-jährigen Kinder und 100 % im Bereich der über 3-jährigen 

Kinder in die Bedarfsplanung mit ein. Unter Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher 

Entwicklungen erscheint die Annahme, dass zukünftig nur 60% der unter 3-jährigen Kinder 

einen Betreuungsplatz benötigen, wenig. Durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreu-

ungsplatz für unter drei Jährige kann davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der Kinder 

unter drei Jahren in Betreuungseinrichtungen zukünftig ansteigen wird. Darüber hinaus hat in 

den wirtschaftlichen Strukturen ein Wandel stattgefunden bzw. findet immer noch statt. Im-

mer mehr Familien sind darauf angewiesen, dass beide Elternteile berufstätig sind, was die 

Nachfrage an Betreuungsplätzen, insbesondere für unter 3-jährige Kinder, erhöht.  

Die von der Stadt Leverkusen angestrebte Bedarfsdeckung verfolgt das Ziel, den gesetzlichen 

Anspruch zu erfüllen und der Verpflichtung der Städte, ausreichend Kitaplätze zur Verfügung 

zu stellen, nachzukommen.  

Selbst bei einem faktischen Rückgang der Bevölkerungszahlen, bleibt der Bedarf an zusätzli-

chen Betreuungsplätzen weiterhin bestehen. Dies liegt unter anderem an einer steigenden Be-

treuungsquote, veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie einer wachsenden 

Nachfrage nach frühkindlicher Betreuung. Insgesamt führt dies zu der Annahme, dass die 

Nachfrage nach Kitaplätzen unabhängig von der demografischen Entwicklung weiter zuneh-

men wird.  

Die Ermittlung bzw. die Darstellung Bedarfsplanung gemäß Kinderbildungsgesetz sowie die 

Veröffentlichung der verfügbaren Plätze in den jeweiligen Stadtteilen zum aktuellen Stand 
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und in Zukunft obliegt der Stadt Leverkusen. Eine Offenlegung der detaillierten Bedarfspla-

nung ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht vorgesehen.  

Die aktuelle Versorgungslage zeigt, dass die vorhandenen Kapazitäten nicht ausreichen, um 

den Bedarf an Betreuungsplätzen vollständig zu decken. Vor diesem Hintergrund ist die Er-

richtung einer zusätzlichen Betreuungsstätte nicht nur gerechtfertigt, sondern stellt auch einen 

öffentlichen Belang dar. Die Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze ist eine wesentli-

che kommunale Aufgabe, um den gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Bildung und Be-

treuung sicherzustellen. Es ist erforderlich, den Ausbau der Betreuungsplätze bedarfsgerecht 

fortzusetzen. Neben der quantitativen Versorgung muss dabei auch die Qualität der Betreuung 

gesichert werden.  

Die Ausrichtung des Bauvorhabens ist entsprechend der Festsetzungen im Flächennutzungs-

plan sowie im Bebauungsplan ausschließlich für eine Kindertagesstätte vorgesehen. Hinsicht-

lich der gegenüber dem Stand der öffentlichen Auslegung dargelegten Art der baulichen Nut-

zung, mit dem parallel betriebenen Bebauungsplan auch Nachnutzungen für kulturelle oder 

sonstige Zwecke zu ermöglichen, wird diese Nutzung in der Endfassung des parallel betriebe-

nen Bebauungsplans durch das Planungsrecht nicht weiter ermöglicht. 

Hinsichtlich der Nutzung als Kindertagesstätte kann die Einrichtung grundsätzlich durch Kin-

der aller Altersgruppen genutzt werden. 

Zu Standort: 

Wohnortnahe Versorgung und fußläufige Erreichbarkeit haben grundsätzlich eine hohe Priori-

tät bei der Planung neuer Standorte um dem Ziel der Verkehrsvermeidung durch Hol- und 

Bringverkehr zu entsprechen. Durch den anstehenden Generationenwechsel in den Wohnge-

bieten von Hitdorf wird sich das zukünftig auch in diese Richtung entwickeln.  

Die Weinhäuser Straße ist aufgrund der Lage aber auch verkehrlich grundsätzlich gut ange-

bunden, was im Verkehrsgutachten entsprechend bestätigt wird. 

Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des Rechtsanspruches auf 

einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr, eine Vielzahl an 

Standorten geprüft. Viele davon erwiesen sich aus unterschiedlichen Gründen als nicht um-

setzbar, während an mehreren Standorten bereits Einrichtungen realisiert wurden (z. B. an der 

Ringstraße in Hitdorf). Für weitere Standorte läuft derzeit das Bebauungsplanverfahren oder 

wurde bereits abgeschlossen (z. B. Fester Weg).  

Darüber hinaus wurden die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung des Bauleitplanverfah-

rens eingegangenen Standort-Vorschläge soweit möglich und erforderlich, einer Prüfung un-

terzogen. Die untersuchten Flächen erweisen sich jedoch teils als ungeeignet und / oder sind 

nicht verfügbar bzw. nicht im städtischen Besitz. 

Weiterhin ist insbesondere bei der Wahl von Kita-Standorten auf die Umgebung zu achten. 

Im vorliegenden Fall ist die direkte Umgebung durch Wohnbebauung und Freiflächen ge-

prägt, was für einen Kita-Standort als geeignet eingestuft wird. Ferner kann auf die bereits 

vorhandene Infrastruktur in der Umgebung zurückgegriffen werden, so dass hierdurch keine 

zusätzlichen Flächen durch Erschließungsstraßen versiegelt werden müssen. 

Zu Klimaschutz- und Mobilitätskonzept: 

Obwohl die geplante Standortwahl in Teilen den Zielen der Klimaschutz- und Mobilitätskon-

zept der Stadt Leverkusen widerspricht, ist die Errichtung der Kita aufgrund des Bedarfs so-

wie fehlender Standortalternativen erforderlich. Es wird davon ausgegangen, dass die Kita 

nicht nur der Bedarfsdeckung in Hitdorf dienen wird, sondern auch der umliegenden Stadt-

teile. Dennoch entspricht die Standortwahl durch die direkt angrenzende Wohnbebauung in 
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den Grundsätzen dem Ziel der „Stadt der kurzen Wege“ durch die direkt angrenzenden Wohn-

bebauungen. Zur Förderung des nicht motorisierten Individualverkehrs und der Verkehrssi-

cherheit ist es vorgesehen, künftig eine durchgängige Fußwegeverbindung ab dem Kreisver-

kehr Ringstraße / Weinhäuserstraße herzustellen. Im Bereich der Ringstraße befindet sich zu-

dem die Bushaltestelle „Leverkusen Weinhäuserstraße“, die ca. 250 m bzw. 3 Gehminuten 

vom Plangebiet entfernt ist. Ferner ist das Plangebiet über den direkt angrenzenden südlichen 

Fuß- und Radweg angebunden und für die Erschließung mit dem Rad geeignet. Zur Förde-

rung des Radverkehrs ist es zudem vorgesehen, ausreichend Abstellmöglichkeiten für Fahrrä-

der, inklusive Lastenräder zu errichten.  

Darüber hinaus sind zur Förderung der Elektromobilität ausreichend Ladesäulen vorgesehen.  

Zu Kinderbildungsgesetz:  

Aufgrund fehlender Alternativstandorte und des Bedarfs an Kitaplätzen, ist die Errichtung an 

einem Ort, der nicht für jedermann fußläufig erreichbar ist, ausreichend begründet. Anderwei-

tige städtische Grundstücke stehen, anders als in der Stellungnahme vermutet, nicht zur Er-

richtung einer Kita zur Verfügung.  

Unter Berücksichtigung der Nähe zur St. Stephanus und Hand-Christian-Andersen-Schule 

kann vorliegend auch eine frühzeitige Beziehung zu den Grundschulen aufgebaut werden. 

Grundsätzlich sind Kooperation sowohl mit den nahegelegenen Schulen als auch mit Grund-

schulen in etwas größerer Entfernung möglich. Den Eltern steht frei, an welchem Kitastandort 

das Kind angemeldet wird.  

Zur pädagogischen Zielsetzung: 

Die pädagogische Zielsetzung einer Kita basiert nicht auf der Gesamtzahl der Gruppen, son-

dern vielmehr auf der räumlichen, organisatorischen und konzeptionellen Gestaltung. Auch in 

einer 6-gruppigen Kita können kleinteilige Lern- und Erziehungseinheiten umgesetzt werden.  

Zu Versorgung:  

In einer Entfernung von ca. 250 m bzw. 3 Gehminuten besteht eine Anbindung des Plangebie-

tes an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) über die an der Ringstraße gelegene 

Bushaltestelle „Weinhäuserstraße“. Von hier aus verkehren im 20-Minuten-Takt Busse in 

Richtung Nordwest zum Antoniushof sowie in Richtung des Monheimer Zentrums und Bus-

bahnhofs. 600 m südlich bzw. 9 Gehminuten entfernt vom Plangebiet befindet sich die Bus-

haltestelle „Leverkusen Werftstraße“. Ebenfalls im 20-Minuten-Takt verkehren die Busse hier 

in entgegengesetzter Richtung Opladen Bahnhof, zum Leverkusener Ortszentrum sowie zum 

Bahnhof „Leverkusen Mitte“ welcher von Zügen des Nah- sowie Fernverkehrs angefahren 

wird. Insgesamt kann die Erschließung der Kita durch den ÖPNV als gut bis mittelmäßig be-

wertet werden. Hinsichtlich Versorgungseinrichtungen des täglichen Bedarfs befindet sich in 

ca. 500 m Entfernung ein Supermarkt und in ca. 1,1 km Entfernung ein Lebensmitteldiscoun-

ter.  

Zu Kosten: 

Für die geplante Kindertagesstätte an der Weinhäuserstraße erfolgt die Entwicklung durch 

eine private Investorin, so dass der Stadt keine investiven Kosten für die Schaffung des Pla-

nungsrechts und zur Errichtung des Vorhabens entstehen. Die Kosten für den Betrieb der Kita 

werden im Regelfall durch Kommunen und Ländern, Trägern der Einrichtungen, staatliche 

Zuschüsse sowie durch den Eltern-Beitrag für die Betreuung gezahlt. Die Sicherung der Fi-

nanzierung der Kita ist jedoch nicht im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zu klären. 

Zu Verkehr und Verkehrssicherheit: 
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Im Rahmen des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahren wurden detaillierte Untersu-

chungen durchgeführt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der Verkehr mit einer sehr guten 

Qualität leistungsfähig abgewickelt werden kann.  

Insgesamt sind die Themen der verkehrlichen Anbindung im untergeordneten Straßennetz, die 

Verkehrssicherheit sowie gesunde Wohnverhältnisse nicht Regelungsinhalte des Flächennut-

zungsplans und finden daher auf den nachfolgenden Planungsebenen Berücksichtigung.  

Zu Immissionen:  

Im Rahmen des parallel betriebenen Bebauungsplans wurde ein Schallgutachten zur Ermitt-

lung des Verkehrslärms auf die Umgebung erstellt. Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass 

weiterhin gesunde Wohnverhältnisse gegeben sind.  

Zu weiterer Bebauung: 

Grundsätzlich richten sich Potentiale für den Wohnungsbau in Hitdorf nach den im rechts-

wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen dargestellten Wohnbauflächen. Zum 

jetzigen Zeitpunkt bestehen keine Planungen für weitere Baugebiete. Sollten zukünftig wei-

tere Fläche entwickelt werden, wären im Rahmen neuer Bauleitplanverfahren hierzu die Aus-

wirkungen zu untersuchen.  

Anpassungen bestehender Straßeninfrastrukturen, die nicht im direkten Zusammenhang mit 

der Planung stehen, sind nicht Bestandteil dieses Verfahrens und erfolgen, sofern erforderlich, 

im Rahmen separater Planungen und Zuständigkeiten. Durch das vorliegende Bauleitplanvor-

haben entsteht kein Ausbaubedarf der Bernsteintrasse. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Den Äußerungen zur Bedarfsplanung, zur Bevölkerungsentwicklung, zum Standort, zur Ver-

kehrsanbindung, zu gesunden Wohnverhältnissen sowie zu Kosten wird nicht gefolgt.  

Den Äußerungen wird hinsichtlich anderweitiger Nutzungen gefolgt. 

Umweltrelevante Belange, Angaben zu Überschwemmungsbereichen und Erdbebengefähr-

dung wurden im Planverfahren berücksichtigt.  
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II/A 2: 28_Änd_FNP_Stellungnahme_02 vom 14.12.2024 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Zu Bedarf an Kita-Plätzen und Transparenz: 

In Leverkusen besteht ein nachgewiesener, hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht 

jedoch ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der Ver-

antwortung, der örtlichen Bevölkerung ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Mit 

Vollendung des ersten Lebensjahres besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in 

einer Kindertageseinrichtung oder einer Kindertagespflege.  

Grundsätzlich erfolgt durch Politik und Verwaltung eine Veröffentlichung der Kita-Standorte, 

um diesbezüglich eine Transparenz und Information herzustellen. Mit den vorangegangen Be-

darfsplanungen der Kindertagesbetreuung ergibt sich weiterhin ein Platzdefizit im Stadtgebiet 

Leverkusen. Die Bedarfsplanung für das Stadtgebiet Leverkusen sowie für die einzelnen Be-

zirke wird jährlich fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 

wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt.  

Zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur prognostizierten Bevölkerungsent-

wicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert auf den Ergebnissen der Vorausberech-

nung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die 

aktuelleren Zahlen der Stadt Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Be-

völkerungszahlen seit dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 

Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer Wohngebiete im 

Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in eben diesen eine steigende Be-

völkerungszahl zeigen wird, die bisher in der Prognose nicht berücksichtigt werden konnte.  

Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar und geben 

unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, dass die Eltern grund-

sätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Einrichtung sie ihr Kind anmelden wollen. 

Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. Träger, Größe, Konzept, gute 

Anbindung zum Arbeitsplatz etc.. Auch die Träger können frei entscheiden, welche Kinder 

(egal ob wohnortnah oder nicht) sie aufnehmen. So kann durchaus festgestellt werden, dass 

die Bedarfe mit Blick auf die bereits vorliegenden Vormerkungen im Onlineportal "Kita-Pla-

ner" in vereinzelten Stadtteilen durchaus höher sind, als es die rechnerischen Größen herge-

ben 

Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst wohnortnah zu 

vergeben. Eine Regelung zur Aufnahmeentscheidung kann auf Ebene der 28. Änderung des 

FNP nicht erfolgen. Damit ergeben sich unterschiedlichste Fluktuationen zwischen den Stadt-

teilen. 

Darüber hinaus fließt die durch den Rat der Stadt Leverkusen festgelegte Versorgungsquote 

von 60 % im Bereich der unter 3-jährigen Kinder und 100 % im Bereich der über 3-jährigen 

Kinder in die Bedarfsplanung mit ein. Unter Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher 

Entwicklungen erscheint die Annahme, dass zukünftig nur 60% der unter 3-jährigen Kinder 

einen Betreuungsplatz benötigen, wenig.  

Durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für unter drei Jährige kann davon 

ausgegangen werden, dass die Anzahl der Kinder unter drei Jahren in Betreuungseinrichtun-

gen zukünftig ansteigen wird. Darüber hinaus hat in den wirtschaftlichen Strukturen ein Wan-

del stattgefunden bzw. findet immer noch statt. Immer mehr Familien sind darauf angewiesen, 

dass beide Elternteile berufstätig sind, was die Nachfrage an Betreuungsplätzen, insbesondere 

für unter 3-jährige Kinder, erhöht.  
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Die von der Stadt Leverkusen angestrebte Bedarfsdeckung verfolgt das Ziel, den gesetzlichen 

Anspruch zu erfüllen und der Verpflichtung der Städte, ausreichend Kitaplätze zur Verfügung 

zu stellen, nachzukommen.  

Selbst bei einem faktischen Rückgang der Bevölkerungszahlen, bleibt der Bedarf an zusätzli-

chen Betreuungsplätzen weiterhin bestehen. Dies liegt unter anderem an einer steigenden Be-

treuungsquote, veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie einer wachsenden 

Nachfrage nach frühkindlicher Betreuung. Insgesamt führt dies zu der Annahme, dass die 

Nachfrage nach Kitaplätzen unabhängig von der demografischen Entwicklung weiter zuneh-

men wird. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich die Bevölkerungsentwicklung nicht gleich-

mäßig auf alle Stadtteile auswirkt. Während in einigen Gebieten ein Rückgang der Einwoh-

nerzahl zu verzeichnen ist, steigt in anderen Stadtteilen, insbesondere durch den Zuzug junger 

Familien, der Bedarf an Betreuungsplätzen. Dies trifft auch auf den Stadtteil Hitdorf zu, der 

mit seiner naturnahen und ruhigen Lage sowie einer guten sozialen Infrastruktur einen attrak-

tiven Wohnort für junge Familien darstellt.  

Die Ermittlung bzw. die Darstellung Bedarfsplanung gemäß Kinderbildungsgesetz sowie die 

Veröffentlichung der verfügbaren Plätze in den jeweiligen Stadtteilen zum aktuellen Stand 

und in Zukunft obliegt der Stadt Leverkusen. Eine Offenlegung der detaillierten Bedarfspla-

nung ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht vorgesehen.  

Die aktuelle Versorgungslage zeigt, dass die vorhandenen Kapazitäten nicht ausreichen, um 

den Bedarf an Betreuungsplätzen vollständig zu decken. Vor diesem Hintergrund ist die Er-

richtung einer zusätzlichen Betreuungsstätte nicht nur gerechtfertigt, sondern stellt auch einen 

öffentlichen Belang dar. Die Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze ist eine wesentli-

che kommunale Aufgabe, um den gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Bildung und Be-

treuung sicherzustellen. Es ist erforderlich, den Ausbau der Betreuungsplätze bedarfsgerecht 

fortzusetzen. Neben der quantitativen Versorgung muss dabei auch die Qualität der Betreuung 

gesichert werden.  

Zu Standort: 

Wohnortnahe Versorgung und fußläufige Erreichbarkeit haben grundsätzlich eine hohe Priori-

tät bei der Planung neuer Standorte um dem Ziel der Verkehrsvermeidung durch Hol- und 

Bringverkehr zu entsprechen. Durch den anstehenden Generationenwechsel in den Wohnge-

bieten von Hitdorf wird sich das zukünftig auch in diese Richtung entwickeln.  

Die Weinhäuser Straße ist aufgrund der Lage aber auch verkehrlich grundsätzlich gut ange-

bunden, was im Verkehrsgutachten entsprechend bestätigt wird. 

Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des Rechtsanspruches auf 

einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr, eine Vielzahl an 

Standorten geprüft. Viele davon erwiesen sich aus unterschiedlichen Gründen als nicht um-

setzbar, während an mehreren Standorten bereits Einrichtungen realisiert wurden (z. B. an der 

Ringstraße in Hitdorf). Für weitere Standorte läuft derzeit das Bebauungsplanverfahren oder 

wurde bereits abgeschlossen (z. B. Fester Weg). 

Darüber hinaus wurden die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung des Bauleitplanverfah-

rens eingegangenen Standort-Vorschläge soweit möglich und erforderlich, einer Prüfung un-

terzogen. Die untersuchten Flächen erweisen sich jedoch teils als ungeeignet und / oder sind 

nicht verfügbar bzw. nicht im städtischen Besitz. 

Die Betrachtung von Planungsalternativen sowie deren Umsetzung wurde und wird somit 

durch die Stadt Leverkusen vorgenommen. Da anderwärtige Grundstücksflächen zur Errich-

tung einer Kindertagesstätte in Hitdorf sowie in benachbarten Stadtteilen gegenwertig nicht 

zur Verfügung stehen, wird der Bau einer 6-zügigen Kita im Bereich der Weinhäuserstraße 
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weiterhin als angemessen erachtet, um den bestehenden Gesamtbedarf an Kitaplätzen in Le-

verkusen decken zu können. 

Weiterhin ist insbesondere bei der Wahl von Kita-Standorten auf die Umgebung zu achten. 

Im vorliegenden Fall ist die direkte Umgebung durch Wohnbebauung und Freiflächen ge-

prägt, was für einen Kita-Standort als geeignet eingestuft wird. Ferner kann auf die bereits 

vorhandene Infrastruktur in der Umgebung zurückgegriffen werden, so dass hierdurch keine 

zusätzlichen Flächen durch Erschließungsstraßen versiegelt werden müssen. 

Zu Kosten: 

Die Finanzierung der Kita erfolgt im Rahmen des kommunalen Haushaltsrechts und unterliegt 

politischen Beschlüssen. Dies ist kein Regelungsinhalt der Flächennutzungsplanänderung.  

Die Stadt Leverkusen hat den Beschluss zur Errichtung einer Kita und zur Aufstellung des pa-

rallel betriebenen Bebauungsplans im Juni 2021 gefasst, mit dem Ziel, dem Bedarf an zusätz-

lichen Betreuungsplätzen gemäß dem gesetzlichen Anspruch gerecht zu werden. Durch Auf-

stellung der 28. Änderung des FNP und des parallel betriebenen Bebauungsplans wird eine 

nachhaltige städtebauliche Entwicklung gesteuert. Dies betrifft gem. § 1 Abs. 5 BauGB die 

sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung ge-

genüber künftigen Generationen, die miteinander in Einklang gebracht werden sollen und eine 

dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung 

der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten soll. 

Für die geplante Kindertagesstätte an der Weinhäuserstraße erfolgt die Entwicklung durch 

eine private Investorin, so dass der Stadt keine investiven Kosten für die Schaffung des Pla-

nungsrechts und zur Errichtung des Vorhabens entstehen. Das Investorenmodell ist eine gän-

gige Praxis, um notwendige Infrastruktur zu realisieren. 

Die Kosten für den Betrieb der Kita werden im Regelfall durch Kommunen und Länder, Trä-

ger der Einrichtungen, staatliche Zuschüsse sowie durch den Eltern-Beitrag für die Betreuung 

getragen.  

Zur Konkurrenz der Kita-Einrichtungen:  

Die Stadt Leverkusen hat auf Basis der aktuellen Bedarfsplanung ermittelt, dass weiterhin ein 

Bedarf an zusätzlichen Kitaplätzen besteht, sodass nicht davon auszugehen ist, dass die Er-

richtung der Kindertagesstätte zur Schließung anderer Einrichtungen führen wird. Grundsätz-

lich haben Eltern das Recht, sich Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend für eine be-

stimmte Einrichtungen zu entscheiden, sodass eine gleichmäßige Verteilung nicht gewährleis-

tet werden kann. Ferner können Gruppenformen angepasst werden, um auf den Betreuungsbe-

darf flexibel reagieren zu können und weiterhin eine bedarfsgerechte Versorgung sicherzu-

stellen. Dies ist allerdings als weitgehender Eingriff in die Eigenorganisation und die pädago-

gischen Konzepte der jeweiligen Einrichtungen einzustufen, sodass eine kurzfristige Um-

strukturierung der Betreuungsangebote nicht möglich ist. Davon ungeachtet gehen diese 

Handlungsansätze weit über den Regelungsinhalt der Bauleitplanung hinaus. Der Bedarf und 

die Möglichkeiten zur Umstrukturierung der Betreuungsplätze, insbesondere hinsichtlich der 

Anteile für U3 und Ü3-Kinder ist durch die zuständigen Fachbereiche der Stadt Leverkusen in 

enger Abstimmung mit den einzelnen Einrichtungen zu prüfen. 

Zu qualitative Weiterentwicklung / Kinderbildungsgesetz (KiBiz): 

Gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetz sind ausreichend Plätze für eine frühkindli-

che Bildung und Betreuung bereit zu stellen. Eine vorausschauende Personalplanung, mo-

derne pädagogische Konzepte sowie flexible Betreuungszeiten sind entscheidend, um den sich 

wandelnden Anforderungen gerecht zu werden und eine nachhaltige, zukunftsorientierte Be-
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treuung sicherzustellen. Dem Ziel der Sicherstellung von ausreichend hochwertigen und be-

darfsgerechten Betreuungsplätzen wird durch die Errichtung der Kita entsprochen. Grundsätz-

lich wird angestrebt, Kindertagesstätten, dort zu errichten, wo diese am meisten benötigt wer-

den. Aussagen des Fachbereichs Kinder und Jugend bestätigen, dass sowohl in Hitdorf, als 

auch in den anderen Stadtteilen ein Bedarf an Kitaplätzen besteht. Aufgrund der fehlenden 

Standortalternativen in umliegenden Stadtteilen, wird die Errichtung der Kita entlang der 

Weinhäuserstraße weiterverfolgt. Im vorliegenden Fall ist die direkte Umgebung durch 

Wohnbebauung und Freiflächen geprägt, was für einen Kita-Standort als geeignet eingestuft 

wird. Ferner kann auf die bereits vorhandene Infrastruktur in der Umgebung zurückgegriffen 

werden, so dass hierdurch keine zusätzlichen größeren Flächen durch Erschließungsstraßen 

versiegelt werden müssen. 

In Bezug zu § 30 des Kinderbildungsgesetzes, der die Zusammenarbeit mit Grundschulen re-

gelt, ist festzuhalten, dass sich in ca. 500 m Entfernung eine Grundschule befindet. Perspekti-

visch besteht die Möglichkeit, eine Kooperation mit der Grundschule aufzubauen. Konkrete 

Maßnahmen zur Umsetzung können im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht geregelt 

werden.  

Das Kinderbildungsgesetz ist im Rahmen der pädagogischen Konzeption und der organisato-

rischen Abstimmung zwischen Kindertageseinrichtungen und Schulen zu berücksichtigen. 

Dies ist nicht Regelungsinhalt des Bauleitplanverfahrens, sondern wird im weiteren Verfahren 

durch die zuständigen Stellen, insbesondere durch die Betreiber der Einrichtung, zu klären 

sein. Letztlich obliegt es der Verwaltung und den künftigen Trägern, sicherzustellen, dass die 

gesetzlichen Vorgaben eingehalten und entsprechende Kooperationsmöglichkeiten im Sinne 

des § 30 KiBiz genutzt werden. 

Grundsätzlich wird durch die beiden Bauleitpläne die baurechtliche Umsetzung einer Kinder-

tageseinrichtung vorbereitet und könnte von Kindern aller Altersgruppen genutzt werden. 

Zu umweltrelevanten Aspekten:  

Im Rahmen der Flächennutzungsplan-Änderung und des parallel betriebenen Bebauungspla-

nes wurde jeweils ein Umweltbericht erstellt, der unter anderem die Auswirkungen der Pla-

nung auf die relevanten Schutzgüter wie bspw. Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft 

und Klima sowie gegenseitige Wechselwirkungen betrachtet. Die Beschreibung und Bewer-

tung der Belange des Umweltschutzes sind gemäß den Vorgaben des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

in den Umweltbericht eingearbeitet worden. Insgesamt ist durch die geplante Nutzungsände-

rung von keinen erheblichen negativen Beeinträchtigungen zu rechnen. 

Zusätzlich wurde auf Ebene des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens ein land-

schaftspflegerischer Begleitplan (LBP) erstellt, dessen Ergebnisse in die Planung eingeflossen 

sind. Im Ergebnis geht ein positiver ökologischer Gesamtwert mit der Planung einher.  

Durch die Umsetzung der Planung und die Errichtung der projektierten Gebäudestellung so-

wie Kubatur kann die lokale Kalt- und Frischluftproduktion sowie lokale Staub- und Schad-

stofffilterfunktionen der bestehenden Freifläche in geringen Teilen reduziert werden. Um dem 

entgegenzuwirken, sind unter anderem die Erhaltung und Ausgestaltung von Grünflächen und 

die Anpflanzung von Gehölzen vorgesehen. Insgesamt ist durch die geplante Nutzungsände-

rung im Teilbereich der Gemeinbedarfsfläche nicht mit erheblichen Auswirkungen auf das 

Umfeld zu rechnen. 

Die Stadt Leverkusen steht in der Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-Plätze 

zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck ist auch die Inanspruchnahme von bisher unbe-

bauten Flächen bzw. Flächen im Außenbereich unvermeidbar, auch wenn diese eine relativ 

hohe Schutzwürdigkeit ausweisen. Mit der Nutzung dieser Teilfläche im Übergangsbereich 
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von Siedlungsstruktur zu landwirtschaftlich genutzten Flächen und den beschriebenen Dar-

stellungen in der FNP-Änderung und Festsetzungen im parallel betriebenen Bebauungsplan, 

insbesondere zum Maß der baulichen Nutzung kann eine geordnete, städtebauliche Entwick-

lung vorbereitet werden. Eine Überplanung großflächiger Freiflächen oder von Flächen, die in 

einem übergeordneten, freiräumlichen Zusammenhang stehen, kann indirekt mit der Nutzung 

dieses Standortes vermieden werden.  

Das Plangebiet liegt nicht in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet. Lediglich im 

Falle eines extremen Hochwasserereignisses, welches statistisch gesehen seltener als alle 100 

Jahre zu erwarten ist, wird ein Großteil des Plangebietes überschwemmt. Innerhalb der textli-

chen Festsetzungen zum parallel betriebenen Bebauungsplan wird auf die überschwemmungs-

gefährdeten Bereiche sowie auf eine hochwasserangepasste Bauweise hingewiesen. Eine 

hochwasserangepasste Bauweise wird durch das Bauvorhaben berücksichtigt. Im Rahmen des 

Verfahrens wurde ein Überflutungsnachweis erstellt. Demnach kann das Niederschlagswasser 

bei einem 30-jährigen Starkregenereignis im Plangebiet selbst schadlos zurückgehalten wer-

den. Des Weiteren sind zahlreiche Begrünungsmaßnahmen vorgesehen, die der Retention von 

Niederschlagswasser dienen. 

Zu Verkehr: 

Im Rahmen des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahren wurden detaillierte Untersu-

chungen durchgeführt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der Verkehr mit einer sehr guten 

Qualität leistungsfähig abgewickelt werden kann.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Den Äußerungen zur Bedarfsplanung, zu Standorten, zur Bevölkerungsentwicklung wird 

nicht gefolgt.  

Umweltrelevante Belange wurden im Planverfahren berücksichtigt. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Zu Würdigung von Einwendungen: 

Die im Rahmen der Bürgerbeteiligung eingegangenen Äußerungen bzw. Stellungnahmen 

wurden im Rahmen des Verfahrens gesichtet, auf Ebene der Bauleitplanung geprüft und im 

Rahmen der Abwägung, soweit erforderlich, berücksichtigt. Hierbei wurden alle vorgetrage-

nen Argumente gewürdigt und im Rahmen der Abwägung gesichtet, bewertet und behandelt. 

Gegensätzlichen Einschätzungen und Argumentationen muss hierbei nicht zwangsläufig ge-

folgt werden, wenn fachliche Gutachten und Expertisen diese Annahmen widerlegen und ein 

Erfordernis zur Umsetzung der Planung gegeben ist. Die Gewichtung unterschiedlicher Inte-

ressen folgt demokratischen Prinzipien und rechtsstaatlichen Vorgaben.  

Zu Bedarf an Kita-Plätzen und Transparenz: 

In Leverkusen besteht ein nachgewiesener, hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht 

jedoch ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der Ver-

antwortung, der örtlichen Bevölkerung ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Mit 

Vollendung des ersten Lebensjahres besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in 

einer Kindertageseinrichtung oder einer Kindertagespflege.  

Grundsätzlich erfolgt durch Politik und Verwaltung eine Veröffentlichung der Kita-Standorte, 

um diesbezüglich eine Transparenz und Information herzustellen.  

Mit den vorangegangenen Bedarfsplanungen der Kindertagesbetreuung) ergibt sich weiterhin 

ein Platzdefizit im Stadtgebiet Leverkusen.  

Die Bedarfsplanung für das Stadtgebiet Leverkusen sowie für die einzelnen Bezirke wird 

jährlich fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung wird anhand 

der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt.  

Zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur prognostizierten Bevölkerungsent-

wicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert auf den Ergebnissen der Vorausberech-

nung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die 

aktuelleren Zahlen der Stadt Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Be-

völkerungszahlen seit dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 

Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer Wohngebiete im 

Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in eben diesen eine steigende Be-

völkerungszahl zeigen wird, die bisher in der Prognose nicht berücksichtigt werden konnte.  

Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar und geben 

unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, dass die Eltern grund-

sätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Einrichtung sie ihr Kind anmelden wollen. 

Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. Träger, Größe, Konzept, gute 

Anbindung zum Arbeitsplatz etc.. Auch die Träger können frei entscheiden, welche Kinder 

(egal ob wohnortnah oder nicht) sie aufnehmen. So kann durchaus festgestellt werden, dass 

die Bedarfe mit Blick auf die bereits vorliegenden Vormerkungen im Onlineportal "Kita-Pla-

ner" in vereinzelten Stadtteilen durchaus höher sind, als es die rechnerischen Größen herge-

ben 

Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst wohnortnah zu 

vergeben. Eine Regelung zur Aufnahmeentscheidung kann auf Ebene der 28. Änderung des 

FNP nicht erfolgen. Damit ergeben sich unterschiedlichste Fluktuationen zwischen den Stadt-

teilen. 

Darüber hinaus fließt die durch den Rat der Stadt Leverkusen festgelegte Versorgungsquote 

von 60 % im Bereich der unter 3-jährigen Kinder und 100 % im Bereich der über 3-jährigen 
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Kinder in die Bedarfsplanung mit ein. Unter Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher 

Entwicklungen erscheint die Annahme, dass zukünftig nur 60% der unter 3-jährigen Kinder 

einen Betreuungsplatz benötigen, wenig.  

Durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für unter drei Jährige kann davon 

ausgegangen werden, dass die Anzahl der Kinder unter drei Jahren in Betreuungseinrichtun-

gen zukünftig ansteigen wird. Darüber hinaus hat in den wirtschaftlichen Strukturen ein Wan-

del stattgefunden bzw. findet immer noch statt. Immer mehr Familien sind darauf angewiesen, 

dass beide Elternteile berufstätig sind, was die Nachfrage an Betreuungsplätzen, insbesondere 

für unter 3-jährige Kinder, erhöht.  

Die von der Stadt Leverkusen angestrebte Bedarfsdeckung verfolgt das Ziel, den gesetzlichen 

Anspruch zu erfüllen und der Verpflichtung der Städte, ausreichend Kitaplätze zur Verfügung 

zu stellen, nachzukommen.  

Selbst bei einem faktischen Rückgang der Bevölkerungszahlen, bleibt der Bedarf an zusätzli-

chen Betreuungsplätzen weiterhin bestehen. Dies liegt unter anderem an einer steigenden Be-

treuungsquote, veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie einer wachsenden 

Nachfrage nach frühkindlicher Betreuung. Insgesamt führt dies zu der Annahme, dass die 

Nachfrage nach Kitaplätzen unabhängig von der demografischen Entwicklung weiter zuneh-

men wird. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich die Bevölkerungsentwicklung nicht gleich-

mäßig auf alle Stadtteile auswirkt. Während in einigen Gebieten ein Rückgang der Einwoh-

nerzahl zu verzeichnen ist, steigt in anderen Stadtteilen, insbesondere durch den Zuzug junger 

Familien, der Bedarf an Betreuungsplätzen. Dies trifft auch auf den Stadtteil Hitdorf zu, der 

mit seiner naturnahen und ruhigen Lage sowie einer guten sozialen Infrastruktur einen attrak-

tiven Wohnort für junge Familien darstellt.  

Die Ermittlung bzw. die Darstellung Bedarfsplanung gemäß Kinderbildungsgesetz sowie die 

Veröffentlichung der verfügbaren Plätze in den jeweiligen Stadtteilen zum aktuellen Stand 

und in Zukunft obliegt der Stadt Leverkusen. Eine Offenlegung der detaillierten Bedarfspla-

nung ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht vorgesehen.  

Die aktuelle Versorgungslage zeigt, dass die vorhandenen Kapazitäten nicht ausreichen, um 

den Bedarf an Betreuungsplätzen vollständig zu decken. Vor diesem Hintergrund ist die Er-

richtung einer zusätzlichen Betreuungsstätte nicht nur gerechtfertigt, sondern stellt auch einen 

öffentlichen Belang dar. Die Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze ist eine wesentli-

che kommunale Aufgabe, um den gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Bildung und Be-

treuung sicherzustellen. Es ist erforderlich, den Ausbau der Betreuungsplätze bedarfsgerecht 

fortzusetzen. Neben der quantitativen Versorgung muss dabei auch die Qualität der Betreuung 

gesichert werden.  

Zu Standort: 

Wohnortnahe Versorgung und fußläufige Erreichbarkeit haben grundsätzlich eine hohe Priori-

tät bei der Planung neuer Standorte um dem Ziel der Verkehrsvermeidung durch Hol- und 

Bringverkehr zu entsprechen. Durch den anstehenden Generationenwechsel in den Wohnge-

bieten von Hitdorf wird sich das zukünftig auch in diese Richtung entwickeln.  

Die Weinhäuser Straße ist aufgrund der Lage aber auch verkehrlich grundsätzlich gut ange-

bunden, was im Verkehrsgutachten entsprechend bestätigt wird. 

Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des Rechtsanspruches auf 

einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr, eine Vielzahl an 

Standorten geprüft. Viele davon erwiesen sich aus unterschiedlichen Gründen als nicht um-

setzbar, während an mehreren Standorten bereits Einrichtungen realisiert wurden (z. B. an der 
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Ringstraße in Hitdorf). Für weitere Standorte läuft derzeit das Bebauungsplanverfahren oder 

wurde bereits abgeschlossen (z. B. Fester Weg). 

Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung des Bauleitplanverfahrens eingegangenen Stand-

ort-Vorschläge wurden soweit möglich und erforderlich, einer Prüfung unterzogen. Die unter-

suchten Flächen erweisen sich jedoch teils als ungeeignet und / oder sind nicht verfügbar bzw. 

nicht im städtischen Besitz. 

Weiterhin ist insbesondere bei der Wahl von Kita-Standorten auf die Umgebung zu achten. 

Im vorliegenden Fall ist die direkte Umgebung durch Wohnbebauung und Freiflächen ge-

prägt, was für einen Kita-Standort als geeignet eingestuft wird. Ferner kann auf die bereits 

vorhandene Infrastruktur in der Umgebung zurückgegriffen werden, so dass hierdurch keine 

zusätzlichen Flächen durch Erschließungsstraßen versiegelt werden müssen. 

Zu Kosten: 

Die Finanzierung der Kita erfolgt im Rahmen des kommunalen Haushaltsrechts und unterliegt 

politischen Beschlüssen. Dies ist kein Regelungsinhalt der Flächennutzungsplanänderung.  

Die Stadt Leverkusen hat den Beschluss zur Errichtung einer Kita und zur Aufstellung des pa-

rallel betriebenen Bebauungsplans im Juni 2021 gefasst, mit dem Zeil, dem Bedarf an zusätz-

lichen Betreuungsplätzen gemäß dem gesetzlichen Anspruch gerecht zu werden. Durch Auf-

stellung der 28. Änderung des FNP und des parallel betriebenen Bebauungsplans wird eine 

nachhaltige städtebauliche Entwicklung gesteuert. Dies betrifft gem. § 1 Abs. 5 BauGB die 

sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung ge-

genüber künftigen Generationen, die miteinander in Einklang gebracht werden sollen und eine 

dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung 

der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten soll. 

Für die geplante Kindertagesstätte an der Weinhäuserstraße erfolgt die Entwicklung durch 

eine private Investorin, so dass der Stadt keine investiven Kosten für die Schaffung des Pla-

nungsrechts und zur Errichtung des Vorhabens entstehen. Das Investorenmodell ist eine gän-

gige Praxis, um notwendige Infrastruktur zu realisieren. 

Die Kosten für den Betrieb der Kita werden im Regelfall durch Kommunen und Länder, Trä-

ger der Einrichtungen, staatliche Zuschüsse sowie durch den Eltern-Beitrag für die Betreuung 

getragen.  

Zur Konkurrenz der Kita-Einrichtungen:  

Die Stadt Leverkusen hat auf Basis der aktuellen Bedarfsplanung ermittelt, dass weiterhin ein 

Bedarf an zusätzlichen Kitaplätzen besteht, sodass nicht davon auszugehen ist, dass die Er-

richtung der Kindertagesstätte zur Schließung anderer Einrichtungen führen wird. Grundsätz-

lich haben Eltern das Recht, sich Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend für eine be-

stimmte Einrichtungen zu entscheiden, sodass eine gleichmäßige Verteilung nicht gewährleis-

tet werden kann. Ferner können Gruppenformen angepasst werden, um auf den Betreuungsbe-

darf flexibel reagieren zu können und weiterhin eine bedarfsgerechte Versorgung sicherzu-

stellen. Dies ist allerdings als weitgehender Eingriff in die Eigenorganisation und die pädago-

gischen Konzepte der jeweiligen Einrichtungen einzustufen, sodass eine kurzfristige Um-

strukturierung der Betreuungsangebote nicht möglich ist. Davon ungeachtet gehen diese 

Handlungsansätze weit über den Regelungsinhalt der Bauleitplanung hinaus. Der Bedarf und 

die Möglichkeiten zur Umstrukturierung der Betreuungsplätze, insbesondere hinsichtlich der 

Anteile für U3 und Ü3-Kinder ist durch die zuständigen Fachbereiche der Stadt Leverkusen in 

enger Abstimmung mit den einzeln Einrichtungen zu prüfen. 

Zu qualitative Weiterentwicklung / Kinderbildungsgesetz (KiBiz): 
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Gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetz sind ausreichend Plätze für eine frühkindli-

che Bildung und Betreuung bereit zu stellen. Eine vorausschauende Personalplanung, mo-

derne pädagogische Konzepte sowie flexible Betreuungszeiten sind entscheidend, um den sich 

wandelnden Anforderungen gerecht zu werden und eine nachhaltige, zukunftsorientierte Be-

treuung sicherzustellen. Dem Ziel der Sicherstellung von ausreichend hochwertigen und be-

darfsgerechten Betreuungsplätzen wird durch die Errichtung der Kita entsprochen. Grundsätz-

lich wird angestrebt, Kindertagesstätten, dort zu errichten, wo diese am meisten benötigt wer-

den. Aussagen des Fachbereichs Kinder und Jugend bestätigen, dass sowohl in Hitdorf, als 

auch in den anderen Stadtteilen ein Bedarf an Kitaplätzen besteht. Aufgrund der fehlenden 

Standortalternativen in umliegenden Stadtteilen, wird die Errichtung der Kita entlang der 

Weinhäuserstraße weiterverfolgt. Im vorliegenden Fall ist die direkte Umgebung durch 

Wohnbebauung und Freiflächen geprägt, was für einen Kita-Standort als geeignet eingestuft 

wird. Ferner kann auf die bereits vorhandene Infrastruktur in der Umgebung zurückgegriffen 

werden, so dass hierdurch keine zusätzlichen größeren Flächen durch Erschließungsstraßen 

versiegelt werden müssen. 

In Bezug zu § 30 des Kinderbildungsgesetzes, der die Zusammenarbeit mit Grundschulen re-

gelt, ist festzuhalten, dass sich in ca. 500 m Entfernung eine Grundschule befindet. Perspekti-

visch besteht die Möglichkeit, eine Kooperation mit der Grundschule aufzubauen. Konkrete 

Maßnahmen zur Umsetzung können im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht geregelt 

werden.  

Das Kinderbildungsgesetz ist im Rahmen der pädagogischen Konzeption und der organisato-

rischen Abstimmung zwischen Kindertageseinrichtungen und Schulen zu berücksichtigen. 

Dies ist nicht Regelungsinhalt des Bauleitplanverfahrens, sondern wird im weiteren Verfahren 

durch die zuständigen Stellen, insbesondere durch die Betreiber der Einrichtung, zu klären 

sein. Letztlich obliegt es der Verwaltung und den künftigen Trägern, sicherzustellen, dass die 

gesetzlichen Vorgaben eingehalten und entsprechende Kooperationsmöglichkeiten im Sinne 

des § 30 KiBiz genutzt werden. 

Hinsichtlich der Nutzung als Kindertagesstätte kann die Einrichtung grundsätzlich durch Kin-

der aller Altersgruppen genutzt werden. 

Zu umweltrelevanten Aspekten:  

Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung und des parallel betriebenen Bebauungsplanes 

wurde jeweils ein Umweltbericht erstellt, der unter anderem die Auswirkungen der Planung 

auf die relevanten Schutzgüter wie bspw. Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft und 

Klima sowie gegenseitige Wechselwirkungen betrachtet. Die Beschreibung und Bewertung 

der Belange des Umweltschutzes sind gemäß den Vorgaben des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in 

den Umweltbericht eingearbeitet worden. Insgesamt ist durch die geplante Nutzungsänderung 

von keinen erheblichen negativen Beeinträchtigungen zu rechnen. Zusätzlich wurde auf 

Ebene des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens ein landschaftspflegerischer Begleit-

plan (LBP) erstellt, dessen Ergebnisse in die Planung eingeflossen sind. Im Ergebnis geht ein 

positiver ökologischer Gesamtwert mit der Planung einher. 

Durch die Umsetzung der Planung und die Errichtung der projektierten Gebäudestellung so-

wie Kubatur kann die lokale Kalt- und Frischluftproduktion sowie lokale Staub- und Schad-

stofffilterfunktionen der bestehenden Freifläche in geringen Teilen reduziert werden. Um dem 

entgegenzuwirken, sind unter anderem die Erhaltung und Ausgestaltung von Grünflächen und 

die Anpflanzung von Gehölzen vorgesehen. Insgesamt ist durch die geplante Nutzungsände-

rung im Teilbereich der Gemeinbedarfsfläche nicht mit erheblichen Auswirkungen auf das 

Umfeld zu rechnen. 
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Die Stadt Leverkusen steht in der Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-Plätze 

zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck ist auch die Inanspruchnahme von bisher unbe-

bauten Flächen bzw. Flächen im Außenbereich unvermeidbar, auch wenn diese eine relativ 

hohe Schutzwürdigkeit ausweisen. Mit der Nutzung dieser Teilfläche im Übergangsbereich 

von Siedlungsstruktur zu landwirtschaftlich genutzten Flächen und den beschriebenen Festset-

zungen, insbesondere zum Maß der baulichen Nutzung kann eine geordnete, städtebauliche 

Entwicklung vorbereitet werden. Eine Überplanung großflächiger Freiflächen oder von Flä-

chen, die in einem übergeordneten, freiräumlichen Zusammenhang stehen, kann indirekt mit 

der Nutzung dieses Standortes vermieden werden.  

Das Plangebiet liegt nicht in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet. Lediglich im 

Falle eines extremen Hochwasserereignisses, welches statistisch gesehen seltener als alle 100 

Jahre zu erwarten ist, wird ein Großteil des Plangebietes überschwemmt. Innerhalb der textli-

chen Festsetzungen zum parallel betriebenen Bebauungsplan wird auf die überschwemmungs-

gefährdeten Bereiche sowie auf eine hochwasserangepasste Bauweise hingewiesen. Eine 

hochwasserangepasste Bauweise wird durch das Bauvorhaben berücksichtigt. Im Rahmen des 

Verfahrens wurde ein Überflutungsnachweis erstellt. Demnach kann das Niederschlagswasser 

bei einem 30-jährigen Starkregenereignis im Plangebiet selbst schadlos zurückgehalten wer-

den. Des Weiteren sind zahlreiche Begrünungsmaßnahmen vorgesehen, die der Retention von 

Niederschlagswasser dienen. 

Zu Verkehr: 

Im Rahmen des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahren wurden detaillierte Untersu-

chungen durchgeführt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der Verkehr mit einer sehr guten 

Qualität leistungsfähig abgewickelt werden kann.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Den Äußerungen zur Bedarfsplanung, zu Standorten, zur Bevölkerungsentwicklung wird 

nicht gefolgt.  

Umweltrelevante Belange wurden im Planverfahren berücksichtigt
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Zu Außenbereich / Klima: 

Das Plangebiet befindet sich zwar im Außenbereich, grenzt jedoch direkt an eine vorhandene 

Siedlungsstruktur an. Südlich befindet sich Wohnbebauung und östlich eine Kleingartenan-

lage. Zur Schaffung von Planungsrecht in Außenbereichen, ist soweit städtebaulich erforder-

lich, eine Änderung des Flächennutzungsplanes durchzuführen und einen Bebauungsplan auf-

zustellen. Aufgrund des Rechtsanspruchs und des Bedarfs an Kitaplätzen in Hitdorf und den 

umliegenden Stadtteilen in Verbindung mit fehlenden Alternativ-Standorten, stellt die Kita 

einen öffentlichen Belang dar und die Aufstellung der Bauleitpläne ist gerechtfertigt.  

Der Neubau einer Kita führt zwangsläufig zur Versiegelung einer bislang unbebauten Fläche. 

Aspekte des Klimaschutzes sind ein wichtiger Bestandteil der Bauleitplanung und finden auch 

ausreichend Berücksichtigung in der Planung 

Hierzu werden auf Ebene des parallel betriebenen Bebauungsplans Festsetzungen bezüglich 

umfangreicher Begrünungsmaßnahmen, wie beispielweise die Begrünung von Flachdächern 

und das Anlegen von Grünflächen, getroffen.   

Im Rahmen der Bauleitpläne wurde zudem jeweils ein Umweltbericht erstellt, der unter ande-

rem die Auswirkungen der Planung auf die relevanten Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Fläche, 

Boden, Wasser, Luft und Klima sowie gegenseitige Wechselwirkungen betrachtet. Die Be-

schreibung und Bewertung der Belange des Umweltschutzes sind gemäß den Vorgaben des § 

1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in den Umweltbericht eingearbeitet worden. Insgesamt ist durch die 

geplante Nutzungsänderung von keinen erheblichen negativen Beeinträchtigungen zu rech-

nen. 

Zusätzlich wurde auf Ebene des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens ein land-

schaftspflegerischer Begleitplan (LBP) erstellt, dessen Ergebnisse in die Planung eingeflossen 

sind. Im Ergebnis geht ein positiver ökologischer Gesamtwert mit der Planung einher. 

 

Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser wird auf dem Grundstück selbst versi-

ckert. Hierzu werden unter anderem Versickerungsrigolen im Bereich der Parkflächen und der 

Außenspielflächen vorgesehen. Verbindliche Regelungen hierzu werden im Rahmen des städ-

tebaulichen Vertrags getroffen.  

Zu CO2-Bilanz: 

Die Rechtsprechung zur Erstellung einer THG-Bilanzierung bzw. CO2-Bilanz betrifft die 

Ebene der Vorhabenzulassung, nicht aber die Ebene der Bauleitplanung. Insbesondere bei An-

gebotsbebauungsplänen sowie bei Flächennutzungsplänen, bei denen häufig noch keine Ge-

wissheit über das zu errichtende Vorhaben besteht, ist eine konkrete CO²-Bilanzierung nicht 

möglich. Eine Bilanzierung ist auf Ebene des Bauleitplanverfahrens nicht vorgesehen und 

auch nicht erforderlich.  

Zu Bedarf an Kita-Plätzen:  

In Leverkusen besteht ein nachgewiesener, hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht 

jedoch ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der Ver-

antwortung, der örtlichen Bevölkerung ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Mit 

Vollendung des ersten Lebensjahres besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in 

einer Kindertageseinrichtung oder einer Kindertagespflege.  

Grundsätzlich erfolgt durch Politik und Verwaltung eine Veröffentlichung der Kita-Standorte, 

um diesbezüglich eine Transparenz und Information herzustellen.  
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Mit den vorangegangenen Bedarfsplanungen der Kindertagesbetreuung ergibt sich ein Platz-

defizit im Stadtgebiet Leverkusen.  

Die Bedarfsplanung für das Stadtgebiet Leverkusen sowie für die einzelnen Bezirke wird 

jährlich fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung wird anhand 

der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt.  

Zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur prognostizierten Bevölkerungsent-

wicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert auf den Ergebnissen der Vorausberech-

nung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die 

aktuelleren Zahlen der Stadt Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Be-

völkerungszahlen seit dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 

Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer Wohngebiete im 

Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in eben diesen eine steigende Be-

völkerungszahl zeigen wird, die bisher in der Prognose nicht berücksichtigt werden konnte.  

Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar und geben 

unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, dass die Eltern grund-

sätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Einrichtung sie ihr Kind anmelden wollen. 

Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. Träger, Größe, Konzept, gute 

Anbindung zum Arbeitsplatz etc.. Auch die Träger können frei entscheiden, welche Kinder 

(egal ob wohnortnah oder nicht) sie aufnehmen. So kann durchaus festgestellt werden, dass 

die Bedarfe mit Blick auf die bereits vorliegenden Vormerkungen im Onlineportal "Kita-Pla-

ner" in vereinzelten Stadtteilen durchaus höher sind, als es die rechnerischen Größen herge-

ben 

Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst wohnortnah zu 

vergeben. Eine Regelung zur Aufnahmeentscheidung kann auf Ebene der 28. Änderung des 

FNP nicht erfolgen. Damit ergeben sich unterschiedlichste Fluktuationen zwischen den Stadt-

teilen. 

Darüber hinaus fließt die durch den Rat der Stadt Leverkusen festgelegte Versorgungsquote 

von 60 % im Bereich der unter 3-jährigen Kinder und 100 % im Bereich der über 3-jährigen 

Kinder in die Bedarfsplanung mit ein. Unter Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher 

Entwicklungen erscheint die Annahme, dass zukünftig nur 60% der unter 3-jährigen Kinder 

einen Betreuungsplatz benötigen, wenig.  

Durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für unter drei Jährige kann davon 

ausgegangen werden, dass die Anzahl der Kinder unter drei Jahren in Betreuungseinrichtun-

gen zukünftig ansteigen wird. Darüber hinaus hat in den wirtschaftlichen Strukturen ein Wan-

del stattgefunden bzw. findet immer noch statt. Immer mehr Familien sind darauf angewiesen, 

dass beide Elternteile berufstätig sind, was die Nachfrage an Betreuungsplätzen, insbesondere 

für unter 3-jährige Kinder, erhöht.  

Die von der Stadt Leverkusen angestrebte Bedarfsdeckung verfolgt das Ziel, den gesetzlichen 

Anspruch zu erfüllen und der Verpflichtung der Städte, ausreichend Kitaplätze zur Verfügung 

zu stellen, nachzukommen.  

Selbst bei einem faktischen Rückgang der Bevölkerungszahlen, bleibt der Bedarf an zusätzli-

chen Betreuungsplätzen weiterhin bestehen. Dies liegt unter anderem an einer steigenden Be-

treuungsquote, veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie einer wachsenden 

Nachfrage nach frühkindlicher Betreuung. Insgesamt führt dies zu der Annahme, dass die 

Nachfrage nach Kitaplätzen unabhängig von der demografischen Entwicklung weiter zuneh-

men wird. 
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Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich die Bevölkerungsentwicklung nicht gleich-

mäßig auf alle Stadtteile auswirkt. Während in einigen Gebieten ein Rückgang der Einwoh-

nerzahl zu verzeichnen ist, steigt in anderen Stadtteilen, insbesondere durch den Zuzug junger 

Familien, der Bedarf an Betreuungsplätzen. Dies trifft auch auf den Stadtteil Hitdorf zu, der 

mit seiner naturnahen und ruhigen Lage sowie einer guten sozialen Infrastruktur einen attrak-

tiven Wohnort für junge Familien darstellt.  

Die Ermittlung bzw. die Darstellung Bedarfsplanung gemäß Kinderbildungsgesetz sowie die 

Veröffentlichung der verfügbaren Plätze in den jeweiligen Stadtteilen zum aktuellen Stand 

und in Zukunft obliegt der Stadt Leverkusen. Eine Offenlegung der detaillierten Bedarfspla-

nung ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht vorgesehen.  

Die aktuelle Versorgungslage zeigt, dass die vorhandenen Kapazitäten nicht ausreichen, um 

den Bedarf an Betreuungsplätzen vollständig zu decken. Vor diesem Hintergrund ist die Er-

richtung einer zusätzlichen Betreuungsstätte nicht nur gerechtfertigt, sondern stellt auch einen 

öffentlichen Belang dar. Die Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze ist eine wesentli-

che kommunale Aufgabe, um den gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Bildung und Be-

treuung sicherzustellen. Es ist erforderlich, den Ausbau der Betreuungsplätze bedarfsgerecht 

fortzusetzen. Neben der quantitativen Versorgung muss dabei auch die Qualität der Betreuung 

gesichert werden.  

Zu Verkehr:  

Auch wenn die geplante Standortwahl in Teilen den Zielen der Klimaschutz- und Mobilitäts-

konzept der Stadt Leverkusen widerspricht, ist die Errichtung der Kita aufgrund des Bedarfs 

erforderlich.  

Zur Förderung des nicht motorisierten Individualverkehrs ist es vorgesehen, auf dem Grund-

stück selbst ausreichend Fahrradabstellplätze, auch für Lastenräder sowie herzustellen.  

Darüber hinaus sind zur Förderung der Elektromobilität Ladesäulen vorgesehen.  

Zu Verkehrssicherheit: 

Im Rahmen des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahren wurden detaillierte Untersu-

chungen durchgeführt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der Verkehr mit einer sehr guten 

Qualität leistungsfähig abgewickelt werden kann.  

Insgesamt sind die Themen der verkehrlichen Anbindung im untergeordneten Straßennetz, die 

Verkehrssicherheit sowie gesunde Wohnverhältnisse nicht Regelungsinhalte des Flächennut-

zungsplans und finden daher auf den nachfolgenden Planungsebenen Berücksichtigung. 

Anpassungen bestehender Straßeninfrastrukturen, die nicht im direkten Zusammenhang mit 

der Planung stehen, sind nicht Bestandteil dieses Verfahrens und erfolgen, sofern erforderlich, 

im Rahmen separater Planungen und Zuständigkeiten.  

Zu Immissionen:  

Im Rahmen des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens wurde ein Schallgutachten zur 

Ermittlung des Verkehrslärms auf die Umgebung erstellt. Im Ergebnis lässt sich feststellen, 

dass weiterhin gesunde Wohnverhältnisse gegeben sind.  

Zu Standort: 

Wohnortnahe Versorgung und fußläufige Erreichbarkeit haben grundsätzlich eine hohe Priori-

tät bei der Planung neuer Standorte um dem Ziel der Verkehrsvermeidung durch Hol- und 

Bringverkehr zu entsprechen. Durch den anstehenden Generationenwechsel in den Wohnge-

bieten von Hitdorf wird sich das zukünftig auch in diese Richtung entwickeln.  
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Die Weinhäuser Straße ist aufgrund der Lage aber auch verkehrlich grundsätzlich gut ange-

bunden, was im Verkehrsgutachten entsprechend bestätigt wird. 

Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des Rechtsanspruches auf 

einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr, eine Vielzahl an 

Standorten geprüft. Viele davon erwiesen sich aus unterschiedlichen Gründen als nicht um-

setzbar, während an mehreren Standorten bereits Einrichtungen realisiert wurden (z. B. an der 

Ringstraße in Hitdorf). Für weitere Standorte läuft derzeit das Bebauungsplanverfahren oder 

wurde bereits abgeschlossen (z. B. Fester Weg). 

Darüber hinaus wurden die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung des Bauleitplanverfah-

rens eingegangenen Standort-Vorschläge soweit möglich und erforderlich, einer Prüfung un-

terzogen. Die untersuchten Flächen erweisen sich jedoch teils als ungeeignet und / oder sind 

nicht verfügbar bzw. nicht im städtischen Besitz. 

Weiterhin ist insbesondere bei der Wahl von Kita-Standorten auf die Umgebung zu achten. 

Im vorliegenden Fall ist die direkte Umgebung durch Wohnbebauung und Freiflächen ge-

prägt, was für einen Kita-Standort als geeignet eingestuft wird. Ferner kann auf die bereits 

vorhandene Infrastruktur in der Umgebung zurückgegriffen werden, so dass hierdurch keine 

zusätzlichen Flächen durch Erschließungsstraßen versiegelt werden müssen. 

Hinzu kommt, dass sich die Fläche am Rande einer von Wohnbebauung geprägten Siedlung 

befindet und durch die Neubebauung ein „Lückenschluss“ in der Siedlungsstruktur auf der 

bisher nicht gestalteten Fläche zu den angrenzenden Kleingärten erfolgt. Weiterhin eignet sich 

die Fläche aufgrund der umliegenden Freifläche bzw. des vorgesehenen Naturerfahrungsraum 

als Standort für eine Kita. 

Zur pädagogischen Zielsetzung: 

Die pädagogische Zielsetzung einer Kita basiert nicht auf der Gesamtzahl der Gruppen, son-

dern vielmehr auf der räumlichen, organisatorischen und konzeptionellen Gestaltung. Auch in 

einer 6-gruppigen Kita können kleinteilige Lern- und Erziehungseinheiten umgesetzt werden.  

Zu Kosten: 

Für die geplante Kindertagesstätte an der Weinhäuserstraße erfolgt die Entwicklung durch ei-

nen privaten Vorhabenträger, so dass der Stadt keine investiven Kosten für die Schaffung des 

Planungsrechts und zur Errichtung des Vorhabens entstehen. Die Kosten für den Betrieb der 

Kita werden im Regelfall durch Kommunen und Ländern, Trägern der Einrichtungen, staatli-

che Zuschüsse sowie durch den Eltern-Beitrag für die Betreuung gezahlt. Die Sicherung der 

Finanzierung der Kita ist jedoch nicht im Rahmen der jeweiligen Bauleitplanverfahren zu klä-

ren. 

Zu Nutzung: 

Die Ausrichtung des Bauvorhabens ist ausschließlich für eine Kindertagesstätte vorgesehen. 

Hinsichtlich der gegenüber dem Stand der öffentlichen Auslegung dargelegten Art der bauli-

chen Nutzung, mit dem parallel betriebenen Bebauungsplan auch Nachnutzungen für kultu-

relle oder sonstige Zwecke zu ermöglichen, wird diese Nutzung in der Endfassung des paral-

lel betriebenen Bebauungsplans durch das Planungsrecht nicht weiter ermöglicht. 

Anlagen für kulturelle und sonstige Zwecke sind vor dem Hintergrund des Bedarfs an Kita-

Plätzen und der Sicherstellung der Errichtung einer Kita, nicht weiter Bestandteil des parallel 

betriebenen Bebauungsplans. Somit wird mit dem städtebaulichen Konzept ausschließlich die 

Nutzung als Kindertagesstätte verfolgt. 

Grundsätzlich richten sich Potentiale für den Wohnungsbau in Hitdorf nach den im rechtsgül-

tigen Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen dargestellten Wohnbauflächen. Zum jetzigen 
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Zeitpunkt bestehen keine Planungen für weitere Baugebiete. Sollten zukünftig weitere Fläche 

entwickelt werden, wären im Rahmen eines neuen Bauleitplanverfahrens hierzu die Auswir-

kungen zu untersuchen.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Den Äußerungen zur Bedarfsplanung, zur Bevölkerungsentwicklung, zur Verkehrsanbindung 

sowie zu Kosten wird nicht gefolgt.  

Umweltrelevante Belange wurden im Planverfahren berücksichtigt.  

Den Äußerungen wird hinsichtlich anderweitiger Nutzungen gefolgt. 
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II/B Äußerungen der Träger der öffentlichen Belange 
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II/B 1: Bezirksregierung Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Zu a: 

Kenntnisnahme. 

Zu b: 

Die Bezirksregierung Düsseldorf wurde im Rahmen der Trägerbeteiligung um Stellungnahme 

gebeten. Es wurden keine Bedenken geäußert. 

Der Umweltbericht wurde hinsichtlich der Begrifflichkeit „Achtungsabstand“ überprüft und 

angepasst. 

Zu c: 

Kenntnisnahme. Es erfolgen keine Anpassungen des Flächennutzungsplans.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 2: NABU Stadtverband Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Zu a und b:  

Für das Plangebiet wurde mit dem seit dem 02.09.1998 rechtsgültigen Bebauungsplan Nr. 

109/I „Hitdorf-Nord“ die Entwicklung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung Kleingar-
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tenanlage“ planungsrechtlich vorbereitet. Die seinerzeit angedachte Nutzung und Ausgestal-

tung der Fläche ist in der Örtlichkeit nicht umgesetzt worden, sodass sich die Fläche derzeit 

als unbebaute Freifläche darstellt.  

Ziel und Zweck der Planung ist es, vor dem Hintergrund des akuten Mangels sowie des 

Rechtsanspruchs auf Betreuungsplätze, im östlichen Bereich das Planungsrecht für die Errich-

tung einer Kindertagesstätte zu schaffen. Im westlichen Bereich des parallel betriebenen Be-

bauungsplanes ist die ökologische Aufwertung und Umgestaltung der bestehenden Grünfläche 

geplant, um einen wohnortnahen Ort zum freien Spiel und zur Naturerfahrung zu entwickeln. 

Um eine solche städtebaulich geordnete Entwicklung zu erzielen, ist gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 

Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung von Bauleitplänen erforderlich. Aufgrund des Be-

darfs an Kitaplätzen in Hitdorf und den umliegenden Stadtteilen und den fehlenden Alterna-

tiv-Standorten, stellt die Kita einen öffentlichen Belang dar und die Änderung des Flächennut-

zungsplanes und die Aufstellung des parallel betriebenen Bebauungsplans ist gerechtfertigt. 

Aspekte des Klimaschutzes sind ein wichtiger Bestandteil der Bauleitplanung und finden auch 

ausreichend Berücksichtigung in der Planung. U  

Hierzu werden auf Ebene des parallel betriebenen Bebauungsplans Festsetzungen bezüglich 

umfangreicher Begrünungsmaßnahmen, wie beispielweise die Begrünung von Flachdächern 

und das Anlegen von Grünflächen sowie Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung ge-

troffen.  

Zu c, d, e und f : 

Klimaschutz und Klimaanpassung sind wichtige Ziele, die bei der Aufstellung von Bauleitplä-

nen sowie nach § 1 Abs. 5 BauGB in die Abwägung einzubeziehen sind. Das Klimaanpas-

sungskonzept der Stadt Leverkusen ist eine strategische Leitlinie und kein rechtlich bindendes 

Planungsinstrument. Es werden Ziele und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Mobilität 

festgelegt, die es gilt zu berücksichtigen. Die Zielsetzungen werden durch kompensierende 

Maßnahmen des parallel betriebenen Bebauungsplans wie Dach- und Fassadenbegrünung, die 

Pflanzung von Bäumen und Sträuchern sowie der Bauweise berücksichtigt. Aufgrund der pro-

jektierten Gebäudestellung sowie Kubatur ist mit keiner wesentlichen Auswirkung auf die 

Entstehung bzw. der Abfluss von Frisch- und Kaltluft zu rechnen. 

Im Rahmen der Bauleitpläne wurde zudem jeweils ein Umweltbericht erstellt, der unter ande-

rem die Auswirkungen der Planung auf die relevanten Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Fläche, 

Boden, Wasser, Luft und Klima sowie gegenseitige Wechselwirkungen betrachtet. Die Be-

schreibung und Bewertung der Belange des Umweltschutzes sind gemäß den Vorgaben des § 

1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in den Umweltbericht eingearbeitet worden. Insgesamt ist durch die 

geplante Nutzungsänderung von keinen erheblichen negativen Beeinträchtigungen zu rech-

nen. 

Zusätzlich wurde auf Ebene des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens ein land-

schaftspflegerischer Begleitplan (LBP) erstellt, dessen Ergebnisse in die Planung eingeflossen 

sind. Im Ergebnis geht ein positiver ökologischer Gesamtwert mit der Planung einher. Der 

Bedarf an Kitaplätzen stellt ein öffentliches Interesse bzw. einen öffentlichen Belang dar, der 

die Errichtung einer Kita rechtfertigt. Der Versiegelungsgrad der Gesamtmaßnahme wird 

hierbei verhältnismäßig und maßvoll durch den parallel betriebenen Bebauungsplan vorberei-

tet. 

Zu g: 

In Leverkusen besteht ein nachgewiesener, hoher Bedarf an Kitaplätzen. Demgegenüber steht 

jedoch ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die Stadt Leverkusen steht in der Ver-

antwortung, der örtlichen Bevölkerung ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Mit 

Vollendung des ersten Lebensjahres besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in 

einer Kindertageseinrichtung oder einer Kindertagespflege.  
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Grundsätzlich erfolgt durch Politik und Verwaltung eine Veröffentlichung der Kita-Standorte, 

um diesbezüglich eine Transparenz und Information herzustellen.  

Mit den vorangegangenen Bedarfsplanungen der Kindertagesbetreuung ergibt sich ein Platz-

defizit im Stadtgebiet Leverkusen.  

Darüber hinaus wird seitens der Verwaltung jährlich die Bedarfsplanung für das Stadtgebiet 

Leverkusen sowie für die einzelnen Bezirke fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die 

Kindertagesbetreuung wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt.  

Zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur prognostizierten Bevölkerungsent-

wicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert auf den Ergebnissen der Vorausberech-

nung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 2014 bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die 

aktuelleren Zahlen der Stadt Leverkusen übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Be-

völkerungszahlen seit dem Basisjahr 2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen 

Ungenauigkeiten in der Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer Wohngebiete im 

Stadtgebiet kann es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in eben diesen eine steigende Be-

völkerungszahl zeigen wird, die bisher in der Prognose nicht berücksichtigt werden konnte. 

Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar und geben 

unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, dass die Eltern grund-

sätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Einrichtung sie ihr Kind anmelden wollen. 

Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, z. B. Träger, Größe, Konzept, gute 

Anbindung zum Arbeitsplatz etc.. Auch die Träger können frei entscheiden, welche Kinder 

(egal ob wohnortnah oder nicht) sie aufnehmen. Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, 

die Betreuungsplätze möglichst wohnortnah zu vergeben. Eine Regelung zur Aufnahmeent-

scheidung kann auf Ebene der 28. Änderung des FNP nicht erfolgen. Damit ergeben sich un-

terschiedlichste Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. 

Darüber hinaus fließt die durch den Rat der Stadt Leverkusen festgelegte Versorgungsquote 

von 60 % im Bereich der unter 3-jährigen Kinder und 100 % im Bereich der über 3-jährigen 

Kinder in die Bedarfsplanung mit ein. Unter Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher 

Entwicklungen erscheint die Annahme, dass zukünftig nur 60% der unter 3-jährigen Kinder 

einen Betreuungsplatz benötigen, wenig.  

Durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für unter drei Jährige kann davon 

ausgegangen werden, dass die Anzahl der Kinder unter drei Jahren in Betreuungseinrichtun-

gen zukünftig ansteigen wird. Darüber hinaus hat in den wirtschaftlichen Strukturen ein Wan-

del stattgefunden bzw. findet immer noch statt. Immer mehr Familien sind darauf angewiesen, 

dass beide Elternteile berufstätig sind, was die Nachfrage an Betreuungsplätzen, insbesondere 

für unter 3-jährige Kinder, erhöht.  

Die von der Stadt Leverkusen angestrebte Bedarfsdeckung verfolgt das Ziel, den gesetzlichen 

Anspruch zu erfüllen und der Verpflichtung der Städte, ausreichend Kitaplätze zur Verfügung 

zu stellen, nachzukommen.  

Selbst bei einem faktischen Rückgang der Bevölkerungszahlen, bleibt der Bedarf an zusätzli-

chen Betreuungsplätzen weiterhin bestehen. Dies liegt unter anderem an einer steigenden Be-

treuungsquote, veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie einer wachsenden 

Nachfrage nach frühkindlicher Betreuung. Insgesamt führt dies zu der Annahme, dass die 

Nachfrage nach Kitaplätzen unabhängig von der demografischen Entwicklung weiter zuneh-

men wird. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich die Bevölkerungsentwicklung nicht gleich-

mäßig auf alle Stadtteile auswirkt. Während in einigen Gebieten ein Rückgang der Einwoh-

nerzahl zu verzeichnen ist, steigt in anderen Stadtteilen, insbesondere durch den Zuzug junger 

Familien, der Bedarf an Betreuungsplätzen. Dies trifft auch auf den Stadtteil Hitdorf zu, der 
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mit seiner naturnahen und ruhigen Lage sowie einer guten sozialen Infrastruktur einen attrak-

tiven Wohnort für junge Familien darstellt.  

Die Ermittlung bzw. die Darstellung Bedarfsplanung gemäß Kinderbildungsgesetz sowie die 

Veröffentlichung der verfügbaren Plätze in den jeweiligen Stadtteilen zum aktuellen Stand 

und in Zukunft obliegt der Stadt Leverkusen. Eine Offenlegung der detaillierten Bedarfspla-

nung ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht vorgesehen.  

Die aktuelle Versorgungslage zeigt, dass die vorhandenen Kapazitäten nicht ausreichen, um 

den Bedarf an Betreuungsplätzen vollständig zu decken. Vor diesem Hintergrund ist die Er-

richtung einer zusätzlichen Betreuungsstätte nicht nur gerechtfertigt, sondern stellt auch einen 

öffentlichen Belang dar. Die Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze ist eine wesentli-

che kommunale Aufgabe, um den gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Bildung und Be-

treuung sicherzustellen. Es ist erforderlich, den Ausbau der Betreuungsplätze bedarfsgerecht 

fortzusetzen. Neben der quantitativen Versorgung muss dabei auch die Qualität der Betreuung 

gesichert werden.  

Zu Immissionen:  

Im Rahmen des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens wurde ein Schallgutachten zur 

Ermittlung des Verkehrslärms auf die Umgebung erstellt. Im Ergebnis lässt sich feststellen, 

dass weiterhin gesunde Wohnverhältnisse gegeben sind. Durch die geplante Entwicklung ist 

mit einer geringfügigen Erhöhung des Verkehrsaufkommens zu rechnen. Aufgrund des be-

grenzten Umfangs der Verkehrszunahme jedoch nicht von einer wesentlichen Verschlechte-

rung der Luftqualität durch zusätzliche Abgasemissionen auszugehen. Ferner ist davon auszu-

gehen, dass künftig durch Nutzung emissionsarmer und / oder elektrischer Fahrzeuge die 

Emissionen weiter reduziert werden.  

Zu h: 

Für das Plangebiet wurde mit dem seit dem 02.09.1998 rechtsgültigen Bebauungsplan Nr. 

109/I „Hitdorf-Nord“ die Entwicklung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung Kleingar-

tenanlage“ planungsrechtlich vorbereitet. Die seinerzeit angedachte Nutzung und Ausgestal-

tung der Fläche ist in der Örtlichkeit nicht umgesetzt worden. Erweiterungsmöglichkeiten be-

stehen in Richtung Norden. Eine Erweiterung der vorhandenen Kleingartenanlage ist somit 

wohnortnah gesichert. Durch die Änderung des Planungsrechtes für eine Kindertagesstätte 

wird durch den Bebauungsplan Nr. 109/I weiterhin eine Fläche von ca. 8 ha für Kleingärten 

ausgewiesen.  

Die Konkretisierung der Planung des Naturerfahrungsraums erfolgt losgelöst von den Bauleit-

planverfahren. Durch Maßnahmen, wie beispielsweise Beschilderungen und Hinweisschildern 

kann auch im Falle ohne ausgebildete Mitarbeiter*innen ein gesellschaftlicher und pädagogi-

scher Mehrwert erzielt werden. Gleichwohl ist es durch die Stadt Leverkusen vorgesehen, den 

Betrieb des Naturerfahrungsraums durch qualifiziertes Personal des „Naturgut O-

phoven“ durchführen zu lassen. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Den Äußerungen wird hinsichtlich Bedarf und Flächenentwicklung nicht entsprochen. 

Umweltrelevante Belange wurden im Planverfahren berücksichtigt. 

 



53 
 

 

II/B 3: Vodafone West GmbH 

 



54 
 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Ausführungsplanung be-

rücksichtigt. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B: Weitere Ergebnisse der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der Be-

hörden 

 

Während der öffentlichen Auslegung gingen von folgenden Trägern öffentlicher Belange 

Stellungnahmen ein, deren Äußerung aufgrund von Fehlanzeigen oder weil sie keine Beden-

ken beinhalten nicht abwägungsrelevant sind: 

- Amprion GmbH 

- Autobahn GmbH des Bundes 

- Bezirksregierung Düsseldorf Dezernat 26 

- Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 

- Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 65  

- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

- Deichverband Leverkusen 

- Ericsson Services GmbH 

- Plusnet GmbH 

- Stadt Leichlingen 

- Stadt Monheim am Rhein 

- Stadt Gladbach 

- Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG 

- Stadtwerke Langenfeld GmbH 

 

Diese Stellungnahmen werden im Abwägungsdokument nicht separat aufgeführt. 


